
 

 

Beschlussvorlage - 02.04.2024  
 

 
Beschlussvorlage 

Drucksache VL-73/2024 
  

- öffentlich - 
    
 Lena Jäger II/4  
 Sachbearbeiter/In, Az   
    

 
 
Gremium Sitzung am Sitzung Nr. Beratungsaktion 

Magistrat 08.04.2024 81 beschließend 

Haupt- und Finanzausschuss 23.04.2024 18 vorberatend 

Stadtverordnetenversamm-
lung 25.04.2024 20 beschließend 

 
 

Bezeichnung: Teilnahme an dem Aufruf zum Förderprogramm - Nationale Projekte 
des Städtebaus 
 

  
 

Bürgermeister FB-Leiter Sachbearbeiter/in FB II 
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SACH- UND RECHTSLAGE: 
 
Mit E-Mail vom 26. Februar 2024 teilt Herr Simonsky, Büroleiter des Wahlkreisbüros von Sören 
Bartol, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwick-
lung und Bauwesen mit, dass die neue Förderrunde des Investitionsprogramms „Nationale Pro-
jekte des Städtebaus“ startet. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-
wesen (BMWSB) hat dazu ebenso am 26. Februar 2024 aufgerufen.  
 
Dieses Förderprogramm umfasst ein zweistufiges Verfahren. In der ersten Phase des Auswahl- 
und Antragsverfahrens ist bis zum 30. April 2024 jeweils eine Bewerbung mit Projektskizze so-
wie dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, der die Teilnahme an dem Projektaufruf 
bewilligt, einzureichen. Für die durch das o. g. Ministerium ausgewählten förderfähigen Projekte 
ist in der zweiten Phase der Förderantrag mit allen weiteren angeforderten Nachweisen einzurei-
chen.  
 
Förderfähige Maßnahmen sind investive, investitionsvorbereitende und konzeptionelle Maß-
nahmen mit ausgeprägtem städtebaulichen Bezug (deutliche Impulse für die jeweilige Ko-
mune) und sehr hoher fachlicher Qualität (Premiumqualität) mit überdurchschnittlichem Inves-
titionsvolumen. Der Eigenanteil der Kommune beträgt grundsätzlich ein Drittel der von Bund 
und Kommune zu tragenden Projektkosten.  
 
Durch den Fachbereich IV „Bauen und Umwelt“ werden die anvisierten Vorhaben 
 

• der Sanierung des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes in Biedenkopf sowie 
• der Neubau einer Kultur- u. Begegnungsstätte 

 
für die Bewerbung im vorgenannten Förderprogramm vorgesehen. Herr Staatssekretär Bartol 
wurde zwischenzeitlich um Auskunft gebeten, ob die genannten Vorhaben mit dem vorbe-
zeichneten Förderprogramm kompatibel sind.  
 
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN: 
 
derzeit keine 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 
Die Teilnahme am Projektaufruf zu dem Förderprogramm „Förderung von Investitionen in na-
tionale Projekte des Städtebaus“ wird für 
 

• die Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Biedenkopf sowie 
• des Neubaus einer Kultur- und Begegnungsstätte 

 
begrüßt und gebilligt.   




